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(3) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine ausländische Steuer vom Einkommen 
nach Absatz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die Steuer nicht der deutschen Einkom-
mensteuer entspricht oder nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem die Einkünfte stammen, 
oder weil keine ausländischen Einkünfte vorliegen, ist die festgesetzte und gezahlte und um ei-
nen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer bei der Ermittlung der 
Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die der deutschen Einkommensteuer 
unterliegen. 

(4) (weggefallen) 
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten Finanz-

behörden können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die auf ausländische 
Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in einem 
Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder die 
Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig ist. 

(6)1 1Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2 bis 6 nicht anzuwenden, wenn die 
Einkünfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung besteht. 2Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung die Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche Einkommensteuer vorgesehen 
ist, sind Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend auf die nach dem Abkommen anzu-
rechnende und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer an-
zuwenden; das gilt nicht für Einkünfte, auf die § 32 d Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist; bei 
nach dem Abkommen als gezahlt geltenden ausländischen Steuerbeträgen sind Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 2 nicht anzuwenden. 3Absatz 1 Satz 3 gilt auch dann entsprechend, wenn die Ein-
künfte in dem ausländischen Staat nach dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung mit diesem Staat nicht besteuert werden können. 4Bezieht sich ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung nicht auf eine Steuer vom Einkommen dieses Staates, so sind 
die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 5 In den Fällen des § 50 d Absatz 9 sind die Ab-
sätze 1 bis 3 und Satz 6 entsprechend anzuwenden. 6Absatz 3 ist anzuwenden, wenn der Staat, 
mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht, Einkünfte besteuert, 
die nicht aus diesem Staat stammen, es sei denn, die Besteuerung hat ihre Ursache in einer Ge-
staltung, für die wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe fehlen, oder das Abkommen ges-
tattet dem Staat die Besteuerung dieser Einkünfte. 

(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften erlassen werden über 
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die ausländischen Einkünfte aus mehreren frem-

den Staaten stammen, 
2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und gezahlten ausländischen Steuern, 
3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die nachträglich erhoben oder zurückgezahlt 

werden. 
 

§ 34 d Ausländische Einkünfte 
Ausländische Einkünfte im Sinne des § 34 c Absatz 1 bis 5 sind 

1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat betriebenen Land- und Forstwirtschaft 
(§§ 13 und 14) und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten 
Art, soweit sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören; 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16), 
 a) die durch eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte oder durch einen in 

einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, und Einkünfte der in 
den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb gehören, 

 b) die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, 
Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat, oder 

 c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Be-
förderungen zwischen ausländischen oder von ausländischen zu inländischen Häfen erzielt 
werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen Beförderungen zusammen-
hängenden, sich auf das Ausland erstreckenden Beförderungsleistungen; 

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), die in einem ausländischen Staat ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Nummern 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c 
genannten Art, soweit sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehören; 

4.2 Einkünfte aus der Veräußerung von 
 a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen eines Betriebs gehören, wenn die Wirtschafts-

güter in einem ausländischen Staat belegen sind, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 34 c Abs. 6 Satz 2 geänd. mWv VZ 2020 durch JStG 2019 v. 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451). 
2 § 34 d Nr. 4 Buchst. b neu gef. mWv VZ 2019 durch „JStG 2018“ v. 11. 12. 2018 (BGBl. I S. 2338); zur erstmaligen 

Anwendung von Doppelbuchst. bb siehe § 52 Abs. 34 b Satz 1. 
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 b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
 aa) wenn die Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat oder 
 bb) deren Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während der 365 Tage vor der Ver-

äußerung unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent auf in einem auslän-
dischen Staat belegenen unbeweglichen Vermögen beruhte und die Anteile dem Ver-
äußerer zu diesem Zeitpunkt zuzurechnen waren; für die Ermittlung dieser Quote sind 
die aktiven Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens mit den Buchwerten, die zu die-
sem Zeitpunkt anzusetzen gewesen wären, zugrunde zu legen; 

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die in einem ausländischen Staat ausgeübt oder, 
ohne im Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in einem ausländischen Staat ver-
wertet wird oder worden ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen Kassen mit 
Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden. 2Einkünfte, 
die von inländischen öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres 
Dienstverhältnis gewährt werden, gelten auch dann als inländische Einkünfte, wenn die Tätig-
keit in einem ausländischen Staat ausgeübt wird oder worden ist; 

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20), wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz in einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalvermögen durch ausländischen Grund-
besitz gesichert ist; 

7.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), soweit das unbewegliche Vermögen oder 
die Sachinbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder die Rechte zur Nutzung in ei-
nem ausländischen Staat überlassen worden sind. 2Bei unbeweglichem Vermögen, das zum 
Anlagevermögen eines Betriebs gehört, gelten als Einkünfte im Sinne dieser Nummer auch 
Wertveränderungen von Wirtschaftsgütern, die mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen; 

8. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, wenn 
 a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung 

oder Sitz in einem ausländischen Staat hat, 
 b) bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräußerten Wirtschaftsgüter in einem auslän-

dischen Staat belegen sind, 
 c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der Einkünfte aus Leistungen im Sinne des 

§ 49 Absatz 1 Nummer 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat. 

 
 

2. Steuerermäßigung bei 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 

 
§ 34 e2 (aufgehoben) 

 
 

2 a. Steuerermäßigung für 
Steuerpflichtige mit Kindern bei Inanspruchnahme 

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder der Steuerbegünstigungen 
für eigengenutztes Wohneigentum 

 
§ 34 f [Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit Kindern bei Inanspruchnahme 

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder der Steuerbegünstigungen für 
eigengenutztes Wohneigentum] 

(1) 1Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach § 7 b oder nach § 15 des Berlin-
förderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, ver-
mindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der §§ 34 g und 35, auf Antrag 
um je 600 Deutsche Mark für das zweite und jedes weitere Kind des Steuerpflichtigen oder 
seines Ehegatten. 2Voraussetzung ist, 
1. dass der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zweifamilienhaus mindestens eine Wohnung, 

zu eigenen Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des Arbeitsortes nicht zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen kann und 

2. dass es sich einschließlich des ersten Kindes um Kinder im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 
oder 6 Satz 7 handelt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder in dem für die 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 34 d Nr. 7 geänd. durch „JStG 2018“ v. 11. 12. 2018 (BGBl. I S. 2338); zur erstmaligen Anwendung auf Wertverände-

rungen, die nach dem 31. 12. 2018 eintreten, siehe § 52 Abs. 34 b Satz 2. 
2 § 34 e aufgeh. mWv VZ 2014 durch KroatienAnpG v. 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
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erhöhten Absetzungen maßgebenden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn diese Zu-
gehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 
(2) 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1 bis 5 oder nach 

§ 15 b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Ein-
kommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme des § 34 g, auf 
Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten im Sinne des 
§ 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuer-
pflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, 
wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 

(3)1 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1, 2, 4 und 5 in 
Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonsti- 
gen Steuerermäßigungen, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder 
seines Ehegatten im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das 
Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maß-
gebenden Zeitraum gehört hat, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 
3Soweit sich der Betrag der Steuerermäßigung nach Satz 1 bei der Ermittlung der festzuset- 
zenden Einkommensteuer nicht steuerentlastend auswirkt, ist er von der tariflichen Ein- 
kommensteuer der zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume abzuziehen. 4Steuerermäßi- 
gungen, die nach den Sätzen 1 und 3 nicht berücksichtigt werden können, können bis zum 
Ende des Abzugszeitraums im Sinne des § 10 e und in den zwei folgenden Veranlagungszeiträu-
men abgezogen werden. 5 Ist für einen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlassen 
worden, so ist er insoweit zu ändern, als die Steuerermäßigung nach den Sätzen 3 und 4 zu ge-
währen oder zu berichtigen ist; die Verjährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjäh-
rungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, für den die Steuerermäßigung nach Satz 1 
beantragt worden ist. 

(4)2 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 oder 3 kann der Steuerpflichtige insge-
samt nur bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge nach § 10 e Absatz 1 oder 2 
in Anspruch nehmen. 2Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1, 2 und 3 Satz 1 kann der 
Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein Objekt in Anspruch nehmen. 

 
 

2 b. Steuerermäßigung bei 
Zuwendungen an politische Parteien und an 

unabhängige Wählervereinigungen 
 

§ 34 g3 [Steuerermäßigung bei Zuwendungen an politische Parteien und an unab-
hängige Wählervereinigungen]  

1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit 
Ausnahme des § 34 f Absatz 3, ermäßigt sich bei Zuwendungen an 
1. politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes, sofern die jeweilige Partei nicht 

gemäß § 18 Absatz 7 des Parteiengesetzes von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen 
ist, und 

2. Vereine ohne Parteicharakter, wenn 
 a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit eigenen 

Wahlvorschlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der politi-
schen Willensbildung mitzuwirken, und 

 b) der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der jeweils letzten Wahl we-
nigstens ein Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen 
Wahlorgan angezeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen auf Bundes-, Landes- oder 
Kommunalebene an der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will. 

  2Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl nicht teil, wird die Ermäßigung nur für die 
bis zum Wahltag an ihn geleisteten Beiträge und Spenden gewährt. 3Die Ermäßigung für 
Beiträge und Spenden an den Verein wird erst wieder gewährt, wenn er sich mit eigenen 
Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt hat. 4Die Ermäßigung wird in diesem Fall nur für 
Beiträge und Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem die Wahl stattfindet, geleis-
tet werden. 

2Die Ermäßigung beträgt 50 Prozent der Ausgaben, höchstens jeweils 825 Euro für Ausgaben 
nach den Nummern 1 und 2, im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten höchstens je-
weils 1 650 Euro. 3§ 10 b Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Zur erstmaligen Anwendung von § 34 f Abs. 3 siehe § 52 Abs. 35 Satz 1 sowie § 57 Abs. 6. 
2 Zur erstmaligen Anwendung von § 34 f Abs. 4 siehe § 52 Abs. 35. 
3 § 34 g Satz 1 Nr. 1 geänd. mWv 29. 7. 2017 durch G v. 18. 7. 2017 (BGBl. I S. 2730). 
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3. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 

 
§ 35 [Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb]  

(1)1 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen  
mit Ausnahme der §§ 34 f, 34 g, 35 a und 35 c, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu  
versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbe-
trag), 
1. bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
 um das Vierfache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhe- 

bungszeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen festgesetzten  
Steuermessbetrags (Gewerbesteuer-Messbetrag); Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwen- 
den; 

2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Akti-
en im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 um das Vierfache des jeweils für den dem 
Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbe-
steuer-Messbetrags. 

2Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermitteln: 
 

Summe der positiven gewerblichen Einkünfte  
Summe aller positiven Einkünfte 

 . geminderte tarifliche Steuer. 

 
3Gewerbliche Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die der Gewerbesteuer unterliegenden 
Gewinne und Gewinnanteile, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften von der Steuerermäßi-
gung nach § 35 ausgenommen sind. 4Geminderte tarifliche Steuer ist die tarifliche Steuer nach 
Abzug von Beträgen auf Grund der Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen und nach An-
rechnung der ausländischen Steuern nach § 32 d Absatz 6 Satz 2, § 34 c Absatz 1 und 6 dieses 
Gesetzes und § 12 des Außensteuergesetzes. 5Der Abzug des Steuerermäßigungsbetrags ist auf 
die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt. 

(2) 1Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder bei 
Kommanditgesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist der Betrag 
des Gewerbesteuer-Messbetrags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die ein-
zelnen Mitunternehmer oder auf die persönlich haftenden Gesellschafter entfallende Anteil ge-
sondert und einheitlich festzustellen. 2Der Anteil eines Mitunternehmers am Gewerbesteuer-
Messbetrag richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maß-
gabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berück-
sichtigen. 3Wenn auf Grund der Bestimmungen in einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei der Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags für eine Mitunter-
nehmerschaft nur der auf einen Teil der Mitunternehmer entfallende anteilige Gewerbeertrag 
berücksichtigt wird, ist der Gewerbesteuer-Messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen Ge-
winnverteilungsschlüssels in voller Höhe auf diese Mitunternehmer entsprechend ihrer Anteile 
am Gewerbeertrag der Mitunternehmerschaft aufzuteilen. 4Der anteilige Gewerbesteuer-Mess-
betrag ist als Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen gerundet zu ermitteln. 5Bei der Fest-
stellung nach Satz 1 sind anteilige Gewerbesteuer-Messbeträge, die aus einer Beteiligung an ei-
ner Mitunternehmerschaft stammen, einzubeziehen. 

(3) 1Zuständig für die gesonderte Feststellung nach Absatz 2 ist das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte zuständige Finanzamt. 2Für die Ermittlung der Steuerermäßigung nach 
Absatz 1 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags, die Feststellung des Anteils an 
dem festzusetzenden Gewerbesteuer-Messbetrag nach Absatz 2 Satz 1 und die Festsetzung der 
Gewerbesteuer Grundlagenbescheide. 3Für die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuer-Mess-
betrags nach Absatz 2 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags und die Festsetzung 
des anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags aus der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft 
Grundlagenbescheide. 

(4) Für die Aufteilung und die Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei 
Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und bei Kommandit-
gesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. 

  
 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 35 Abs. 1 Satz 4 geänd. mWv VZ 2013 durch AmtshilfeRLUmsG v. 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). Abs. 1 Satz 1 einl. 

Satzteil geänd. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886). Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 geänd. durch 
CoronaStHG II v. 29. 6. 2020 (BGBl. I S. 1512); zur erstmaligen Anwendung für VZ 2020 siehe § 52 Abs. 35 a i. d. F. des 
CoronaStHG II. 
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4. Steuerermäßigung bei Aufwendungen für 

haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen 

 
§ 35 a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsver-

hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
(1) Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine geringfügige  

Beschäftigung im Sinne des § 8 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 
20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 

(2) 1Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für 
die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach 
Absatz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steu-
erermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 4 000 Euro, der Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen. 2Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für die Inan-
spruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem 
Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege er-
wachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im 
Haushalt vergleichbar sind. 

(3)1 1Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen, höchstens jedoch um 1 200 Euro. 2Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maß-
nahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen 
werden. 

(4) 1Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die Handwerkerleistung in 
einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt 
des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder be-
treuten Person ausgeübt oder erbracht wird. 2 In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halb-
satz ist Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen 
Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt. 

(5)2 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch ge-
nommen werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
darstellen und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigt worden sind; für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Absatz 1 
Nummer 5 fallen, ist eine Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen. 2Der Abzug von der 
tariflichen Einkommensteuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeitskosten. 3Vor- 
aussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
nach Absatz 2 oder für Handwerkerleistungen nach Absatz 3 ist, dass der Steuerpflichtige für  
die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers 
der Leistung erfolgt ist. 4Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können  
sie die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch neh- 
men. 

 
 

5. Steuerermäßigung  
bei Belastung mit Erbschaftsteuer 

 
§ 35 b3 Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 

1Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranla-
gungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes 
wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um sonstige Steuerermäßi-
gungen gekürzte tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt, um den in Satz 2 
bestimmten Prozentsatz ermäßigt. 2Der Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem 
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen 
Erwerb (§ 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) die Freibeträge nach 
den §§ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes hinzugerechnet werden. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 35 a Abs. 3 neu gef. mWv VZ 2011 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
2 § 35 a Abs. 5 Satz 1 neu gef. mWv VZ 2009 durch G v. 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 5 Satz 1 Verweis geänd. mWv 

VZ 2012 durch StVereinfG 2011 v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
3 § 35 b Satz 3 aufgeh. mWv 1. 1. 2015 durch ZollkodexAnpG v. 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
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6. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen  
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden1 

 
§ 35 c2 Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäuden 
(1) 1Für energetische Maßnahmen an einem in der Europäischen Union oder dem Euro-

päischen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude 
(begünstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnah-
me und im nächsten Kalenderjahr um je 7 Prozent der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, 
höchstens jedoch um je 14 000 Euro und im übernächsten Kalenderjahr um 6 Prozent der Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 12 000 Euro für das begünstigte Objekt. 
2Voraussetzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maß-
nahme älter als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. 3Energetische 
Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 sind: 
 1. Wärmedämmung von Wänden, 
 2. Wärmedämmung von Dachflächen, 
 3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 
 4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 
 5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 
 6. Erneuerung der Heizungsanlage, 
 7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und 
 8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 
4Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen gehören auch die Kosten für die Ertei-
lung der Bescheinigung nach Satz 7 sowie die Kosten für Energieberater, die vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als fachlich qualifiziert zum Förderprogramm 
„Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan)“ 
zugelassen sind, wenn der Energieberater durch den Steuerpflichtigen mit der planerischen Be-
gleitung oder Beaufsichtigung der energetischen Maßnahmen nach Satz 3 beauftragt worden ist; 
die tarifliche Einkommensteuer vermindert sich abweichend von Satz 1 um 50 Prozent der 
Aufwendungen für den Energieberater. 5Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen 
an einem begünstigten Objekt in Anspruch genommen werden; je begünstigtes Objekt beträgt 
der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40 000 Euro. 6Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
die jeweilige energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen ausgeführt wurde und die 
Anforderungen aus der Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt sind. 7Die Steuerermäßigungen 
können nur in Anspruch genommen werden, wenn durch eine nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster erstellte Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens nachgewiesen wird, dass 
die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 3 und die Anforderungen aus der Rechtsverordnung nach 
Absatz 7 dem Grunde und der Höhe nach erfüllt sind. 

(2) 1Die Steuerermäßigung nach Absatz 1 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
der Steuerpflichtige das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt. 2Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung anderen Personen unentgeltlich zu Wohnzwecken 
überlassen werden. 

(3) 1Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung nach Absatz 1 nicht in Anspruch neh-
men, soweit die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind. 2Die Steuerermäßigung nach Ab-
satz 1 ist ebenfalls nicht zu gewähren, wenn für die energetischen Maßnahmen eine Steuerbe-
günstigung nach § 10 f oder eine Steuerermäßigung nach § 35 a in Anspruch genommen wird 
oder es sich um eine öffentlich geförderte Maßnahme handelt, für die zinsverbilligte Darlehen 
oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden. 

(4) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuermäßigung für energetische Maßnahmen 
ist, dass 
 1. der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat, die die förderungs-

fähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Ad-
resse des begünstigten Objekts ausweisen, und die in deutscher Sprache ausgefertigt ist und 

 2. die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Unterabschn. 6 (§ 35 c) eingef. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886); zur Anwendung siehe 
§ 52 Abs. 35 a Sätze 1 bis 3. 

2 § 35 c eingef. mWv VZ 2020 durch KlimaSG v. 21. 12. 2019 (BGBl. I S. 2886); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 35 a Sät-
ze 1 bis 3. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden. 

(6) 1Steht das Eigentum am begünstigten Objekt mehreren Personen zu, können die Steuer-
ermäßigungen nach Absatz 1 für das begünstigte Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden. 2Die der Steuerermäßigung nach Absatz 1 zugrunde liegenden Auf-
wendungen können einheitlich und gesondert festgestellt werden. 3Die für die gesonderte 
Feststellung von Einkünften nach § 180 Absatz 1 Nummer 2 a der Abgabenordnung geltenden 
Vorschriften sind entsprechend anzuwenden. 

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundestages und des Bundesrates die Mindestanforderungen für die energetischen Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 3 sowie die Anforderungen an ein Fachunternehmen nach Absatz 1 Satz 6 
festzulegen. 

 
 

VI. Steuererhebung 
  

1. Erhebung der Einkommensteuer 
 

§ 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer 
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit 

Ablauf des Veranlagungszeitraums. 
(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet: 

1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen (§ 37); 
2.1 die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer, soweit sie entfällt auf 

 a) die bei der Veranlagung erfassten Einkünfte oder 
b) die nach § 3 Nummer 40 dieses Gesetzes oder nach § 8 b Absatz 1, 2 und 6 Satz 2 des Kör-

perschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz bleibenden Be-
züge 

 und keine Erstattung beantragt oder durchgeführt worden ist. 2Die durch Steuerabzug erho-
bene Einkommensteuer wird nicht angerechnet, wenn die in § 45 a Absatz 2 oder Absatz 3 
bezeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist oder die Angaben gemäß § 45 a Ab-
satz 2 a nicht übermittelt worden sind. 3Soweit der Steuerpflichtige einen Antrag nach § 32 d 
Absatz 4 oder Absatz 6 stellt, ist es für die Anrechnung ausreichend, wenn die Bescheinigung 
auf Verlangen des Finanzamts vorgelegt wird. 4 In den Fällen des § 8 b Absatz 6 Satz 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes ist es für die Anrechnung ausreichend, wenn die Bescheinigung 
nach § 45 a Absatz 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger der Kapitalerträge ausgestellt 
worden ist. 5 In den Fällen des § 2 Absatz 7 Satz 3 ist auch die durch Steuerabzug im Ka-
lenderjahr des Wechsels von der unbeschränkten zur beschränkten Einkommensteuerpflicht 
erhobene Einkommensteuer anzurechnen, die auf Einkünfte entfällt, die weder der unbe-
schränkten noch der beschränkten Steuerpflicht unterliegen; § 37 Absatz 2 der Abgabenord-
nung findet insoweit keine Anwendung; 

3.2 die nach § 10 des Forschungszulagengesetzes festgesetzte Forschungszulage. 2Das gilt auch 
für die gesondert und einheitlich festgestellte Forschungszulage; 

4.3 in den Fällen des § 32 c Absatz 1 Satz 2 der nicht zum Abzug gebrachte Unterschiedsbetrag, 
wenn dieser höher ist als die tarifliche Einkommensteuer des letzten Veranlagungszeitraums im 
Betrachtungszeitraum. 
(3) 1Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nummer 2 sind auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den 

durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden. 

(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen er-
gibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er den fällig gewordenen, 
aber nicht entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im Übrigen in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlusszahlung). 
2Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt, wird 
dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt die Aus-
zahlung an einen Ehegatten auch für und gegen den anderen Ehegatten. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 36 Abs. 2 Nr. 2 neu gef. mWv 1. 1. 2017 durch G v. 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). Abs. 2 Nr. 2 Satz 5 angef. mWv VZ 
2021 durch JStG 2020 v. 21. 12. 2020 (BGBl. I S. 3096); zur erstmaligen Anwendung auf Kapitalerträge, die nach dem 31. 12. 
2020 zufließen siehe § 52 Abs. 35 b Satz 1. Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 letzter Satzteil angef. durch AbzStEntModG v. 2. 6. 2021 
(BGBl. I S. 1259).  

2 § 36 Abs. 2 Nr. 3 angef. mWv 1. 1. 2020 durch FZulG v. 14. 12. 2019 (BGBl. I S. 2763). 
3 § 36 Abs. 2 Nr. 3 angef. durch G v. 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3045, aufgeh. durch Art. 31 JStG 2019 v. 12. 12. 2019, 

BGBl. I S. 2451); § 36 Abs. 2 Nr. 3 angef. mWv VZ 2016 durch JStG 2019 v. 12. 12. 2019 (BGBl. I S. 2451); bish. Nr. 3 wird 
Nr. 4 durch JStG 2020 v. 21. 12. 2020 (BGBl. I S. 3096); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 35 c Satz 2. 
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(5)1 1Die festgesetzte Steuer, die auf den Aufgabegewinn nach § 16 Absatz 3 a und den durch 
den Wechsel der Gewinnermittlungsart erzielten Gewinn entfällt, kann auf Antrag des Steuer-
pflichtigen in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die Wirtschaftsgüter einem Be-
triebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch diese Staaten Amtshilfe 
entsprechend oder im Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfe-
gesetzes und gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung im Sinne der Beitreibungsrichtlinie 
einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in 
den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsakts geleistet werden. 2Die erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli der 
Folgejahre fällig. 3Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie sollen in der Regel nur gegen 
Sicherheitsleistung gewährt werden. 4Die noch nicht entrichtete Steuer wird innerhalb eines 
Monats nach Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse fällig,  
 1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des Satzes 1 veräußert, entnommen, in andere als die in 

Satz 1 genannten Staaten verlagert oder verdeckt in eine Kapitalgesellschaft eingelegt wird,  
 2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräußert oder in 

andere als die in Satz 1 genannten Staaten verlegt wird,  
 3. wenn der Steuerpflichtige aus der inländischen unbeschränkten Steuerpflicht oder der un-

beschränkten Steuerpflicht in den in Satz 1 genannten Staaten ausscheidet oder in einem an-
deren als den in Satz 1 genannten Staaten ansässig wird,  

 4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz anmeldet oder abgewickelt wird oder  
 5. wenn der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Ratenzahlun-

gen nicht nachkommt und über einen angemessenen Zeitraum, der zwölf Monate nicht 
überschreiten darf, keine Abhilfe für seine Situation schafft; Satz 2 bleibt unberührt.  

5Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten entsprechend anzupassen. 6Der Steu-
erpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde jährlich mit der Steuererklärung oder, sofern 
keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung besteht, zum 31. Juli anzuzeigen, ob die Voraus-
setzungen für die Ratenzahlung weiterhin erfüllt sind; kommt er dieser Anzeigepflicht oder sei-
nen sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des § 90 der Abgabenordnung nicht nach, werden 
die noch nicht entrichteten Jahresraten rückwirkend zum 1. August des vorangegangenen Jahres 
fällig, frühestens aber einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 7Unbeschadet des 
Satzes 6 hat der Steuerpflichtige den Eintritt eines Ereignisses nach Satz 4 der zuständigen Fi-
nanzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 8Unterliegt der Steuerpflichtige einer Erklärungspflicht, 
kann die Anzeige auf Grund eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 abweichend von der in 
Satz 7 genannten Frist mit der nächsten Steuererklärung erfolgen. 

 
§ 36 a2 Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer  

(1) 1Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a setzt die volle An-
rechnung der durch Steuerabzug erhobenen Einkommensteuer ferner voraus, dass der Steuer-
pflichtige hinsichtlich der diesen Kapitalerträgen zugrunde liegenden Anteile oder Genuss-
scheine  
 1. während der Mindesthaltedauer nach Absatz 2 ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer 

ist, 
 2. während der Mindesthaltedauer nach Absatz 2 ununterbrochen das Mindestwertänderungs-

risiko nach Absatz 3 trägt und 
 3. nicht verpflichtet ist, die Kapitalerträge ganz oder überwiegend, unmittelbar oder mittelbar 

anderen Personen zu vergüten. 
2Fehlen die Voraussetzungen des Satzes 1, so sind drei Fünftel der Kapitalertragsteuer nicht an-
zurechnen. 3Die nach den Sätzen 1 und 2 nicht angerechnete Kapitalertragsteuer ist auf Antrag 
bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Antei-
le oder Genussscheine, die zu inländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 1 
führen und einer Wertpapiersammelbank im Ausland zur Verwahrung anvertraut sind. 

(2) 1Die Mindesthaltedauer umfasst 45 Tage und muss innerhalb eines Zeitraums von 
45 Tagen vor und 45 Tagen nach der Fälligkeit der Kapitalerträge erreicht werden. 2Bei An-
schaffungen und Veräußerungen ist zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften Anteile oder 
Genussscheine zuerst veräußert wurden. 

(3) 1Der Steuerpflichtige muss unter Berücksichtigung von gegenläufigen Ansprüchen und 
Ansprüchen nahe stehender Personen das Risiko aus einem sinkenden Wert der Anteile oder 
Genussscheine im Umfang von mindestens 70 Prozent tragen (Mindestwertänderungsrisiko). 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 36 Abs. 5 neu gef. durch ATADUmsG v. 25. 6. 2021 (BGBl. I S. 2035).  
2 § 36 a eingef. durch InvStRefG v. 19. 7. 2016 (BGBl. I S. 1730); zur erstmaligen Anwendung auf Kapitalerträge, die ab 

dem 1. 1. 2016 zufließen siehe § 52 Abs. 35 c Satz 1. 




